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SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Version: 1.0  Überarbeitet am: 01.01.2025 

ersetzt Version: - UFI: GT10-T09X-C00C-QJNF Druckdatum: 09.01.2026 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

 

TRIBUNOL COOLANT PROTECT 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 

von denen abgeraten wird 

 

Verwendungen des Stoffs oder Gemischs: 

Kühlerschutzmittel 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

Tributech GmbH 

Windhauser Weg 2 

41366 Schwalmtal 
 

Telefon: +49 (0)2163 889 3444 

Telefax: +49 (0)2163 889 3456 

E-Mail: info@tributech.de 

 

1.4 Notrufnummer 

 

Informationszentrale gegen Vergiftungen (Bonn): +49 (0) 228 19240 (24h erreichbar) 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gesundheitsgefahren: 
Repr. 1B; H360D 

 

2.2 Kennzeichnungselemente 

 

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung 

2-Ethylhexansäure, Natriumsalz 

Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort: 

Gefahr 
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Piktogramme: 

    
Gefahrenhinweise: 

H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

 

Sicherheitshinweise: 

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 

P202 Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. 

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 

hinzuziehen. 

P405 Unter Verschluss aufbewahren. 

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den 

örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

 

PBT: Nicht anwendbar. 

vPvB: Nicht anwendbar. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 

3.2 Gemische 

 

 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 

Nach Einatmen: 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt: 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte 

Kleidung wechseln. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 
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Nach Augenkontakt: 

Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren 

Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt 

verständigen. 

Nach Verschlucken: 

Mund gründlich ausspülen Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden 

Arzt konsultieren. 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 

Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung. Keine weiteren relevanten 

Informationen verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 

5.1 Löschmittel 

 

geeignete Löschmittel: 

Löschpulver, CO₂, alkoholresistenten Schaum oder Sprühwasser verwenden. 

Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

ungeeignete Löschmittel: 

Wasser im Vollstrahl. 

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Gefährliche Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide, Aldehyd, 

Keton, Natriumoxide 

 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

 

Besondere Schutzausrüstung: 

Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte 

mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für 

Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die 

Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien. 

 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren 

 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung tragen. 
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Nicht für Notfälle geschultes Personal: 

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen 

oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und 

ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren 

oder betreten. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen. 

     

Einsatzkräfte: 

Persönliche Schutzausrüstung 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

 

Mit viel Wasser verdünnen. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser 

gelangen lassen. 

 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 

Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich 

entfernen. Eintritt in Kanalisation, Gewässer, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. 

Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage spülen oder folgendermaßen 

vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, 

Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in 

einen dafür vorgesehenen Behälter geben. Über ein anerkanntes 

Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. 

 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

 

Hinweise zum sicheren Umgang: 

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Schwangere Frauen müssen Einatmen oder 

Hautkontakt strikt vermeiden Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). 

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Einwirkung 

während der Schwangerschaft vermeiden. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und 

verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht 

verschlucken. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Wenn das Material bei 

normalem Gebrauch eine Gefahr für die Atemwege darstellt, nur bei ausreichender 

Belüftung verwenden oder einen geeigneten Atemschutz tragen. Im Originalbehälter oder 

einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material 

gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten 

Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 

Atemschutzgeräte bereithalten. 
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Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz: 

Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, 

gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen 

müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. 

Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs 

entfernen. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: 

Nur im Originalgebinde aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter 

dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. 

Zusammenlagerungshinweise: 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Fernhalten von: 

Oxidationsmittel, stark. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 

6.1 D 

 

7.3    Spezifische Endanwendungen  

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

 
Schutzhandschuhe 

 

 
Dichtschließende Schutzbrille 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, 

atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich 

sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die 

Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis 

auf berprüfungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Europäische Norm DIN 

EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition 

gegenüber chemischen Stoffen zum Verleich mit Grenzwerten und Messstrategie) 

Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung 

und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer 

Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine 

Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Verfahren zur Messung chemischer 

Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung 

gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert. Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes 

sorgen. 

Atemschutz: 

Empfohlener Filtertyp: A-P2 
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Haut-/Handschutz: 

Schutzhandschuhe gemäß EN 374. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und 

beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests 

kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das 

Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter 

Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, Neoprenhandschuhe, Butylkautschuk, Viton®. 

Polyvinylchlorid. 

Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,425 mm 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von 

weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da 

das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von 

Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft 

werden. 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: > 480 min 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und 

einzuhalten. 

Augen-/Gesichtsschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 

Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Hygienemaßnahmen: 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei 

Arbeitsende Hände waschen. Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Aggregatzustand:      flüssig 
Farbe:       hellgelb 

Geruch:       mild 

pH-Wert:       8,3 

Schmelz-/Gefrierpunkt:     nicht bestimmt 

Siedepunkt und Siedebereich:    nicht bestimmt 

Flammpunkt:      nicht anwendbar 

Zündtemperatur:      nicht bestimmt 

Zersetzungstemperatur:     nicht bestimmt 

Verdampfungsgeschwindigkeit:    nicht bestimmt 

Entzündbarkeit:      nicht anwendbar 

Explosionsgrenze – obere:    nicht bestimmt 

Explosionsgrenze – untere:    nicht bestimmt 

Dampfdruck:      nicht bestimmt 

Relative Dampfdichte:     nicht bestimmt 

Dichte (bei 20 °C):      1,0035 g/cm³ 

Löslichkeit (in Wasser):   vollständig mischbar 

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):  nicht bestimmt 

Viskosität (bei 20 °C):     nicht bestimmt 

Explosive Eigenschaften:   nicht bestimmt 

Oxidiernede Eigenschaften:    nicht bestimmt 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

 

10.1 Reaktivität 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

10.2 Chemische Stabilität 

 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

10.5 Unverträgliche Materialien 

 

Zu vermeidene Stoffe: starke Oxidationsmittel. 

 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 

Zerfallsprodukte gebildet werden. 

 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Akute Toxizität: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwere Augenschädigung/-Reizung: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Keimzellmutagenität: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Karzinogenität: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reproduktionstoxizität: 

Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität – bei einmaliger Exposition: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität – bei wiederholter Exposition: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

11.2  Angaben über sonstige Gefahren 

  

Endokrinschädliche Eigenschaften: 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

 

12.1 Toxizität 

 

 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 

 
 

12.4 Mobilität im Boden 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung 

 

PBT: Nicht anwendbar. 

vPvB: Nicht anwendbar. 

 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

 

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die 

Kanalisation gelangen lassen. 

 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Darf nicht zusammen mit Hausmüll 

entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Abfallschlüssel: 

16 01 21* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 

16 01 13 und 16 01 14 fallen 

 

Entsorgung ungereinigter Verpackung: 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 

Empfehlung: 

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 

 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

 

Landtransport (ADR/RID):  
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5 Umweltgefahren: Nein. 

14.6 Bes. Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
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Binnenschiffstransport (ADN):  
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5 Umweltgefahren: Nein. 

14.6 Bes. Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

  

Seeschiffstransport (IMDG):  
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5 Umweltgefahren: Nein. 

14.6 Bes. Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

  

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR):  
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.5 Umweltgefahren: Nein. 

14.6 Bes. Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

 

EU-Vorschriften: 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3 

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 

Elektround Elektronikgeräten – Anhang II: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer 

Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3): Keiner der 

Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE: Keiner 

der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe: Keiner der Inhaltsstoffe ist 

enthalten. 

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des 

Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern: Keiner 

der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

     

Nationale Vorschriften: 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen: Das Produkt unterliegt 

der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in Bezug 

auf die Abgabe  
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

 
H302 – Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H360D – Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

H361d – Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 

H411 – Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

Sonstige Angaben: 

 
Reproduktionstoxizität: Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter 

Verwendung von Stoffdaten gemäß Verordnung (EC) No 1272/2008. 

 

Abkürzungen und Akronyme: 

 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement 

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4 

Repr. 1B: Reproduktionstoxizität – Kategorie 1B 

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2 

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2 

 

Haftungsausschluss:  
 
Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt 
bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben 
stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware 
(Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck 
kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Änderungen 
an diesem Dokument sind nicht zulässig. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet 
wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material übertragen werden. Es liegt in 
der Verantwortlichkeit des Empfängers unseres Produktes, bei seinen Tätigkeiten die 
geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblätter benötigen.  
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Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde elektronisch 

erstellt und trägt keine Unterschrift.  


